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1. Teil: Einleitun~

Diese Arbeit untersucht die zivilgerichtliche Preiskontrolle über die Landeentgelte,

die auf den Verkehrsflughäfen in Deutschland von den Fluggesellschaften für die

Benutzung der Flughäfen erhoben werden. Es wird der rechtliche Ordnungsrahmen

der zivilrechtlichen Kontrolle und der einschlägigen Tatbestände sowie der dabei

anzulegenden Kriterien erarbeitet.

A. Problemstellung

Die Fluggesellschaften haben für die Benutzung eines Verkehrsflughafens

verschiedene Entgelte zu zahlen, mit denen die hohen mit Errichtung und Betrieb

des Flughafens verbundenen Kosten fmanziert werden. Die bei der

Flughafennutzung zu zahlenden Entgelte und Gebühren stellen inzwischen einen

ganz erheblichen Anteil an den Streckenkosten der Fluggesellschaften dar und

haben dadurch unmittelbaren Einfluss auf die Kostenstruktur der Gesellschaften

und damit letztlich auf die von den Passagieren zu zahlenden Flugpreise.

Für die Nutzung der Infrastruktureinrichtungen wie Start- und Landebahnen,

Vorfeldflächen und Passagiereinrichtungen werden Lande- und Passagierentgelte

erhoben. Diese Entgelte! unterliegen einer Genehmigungspflicht gemäß § 43

LuftVZO2 und werden vom Flughafen in einer Entgeltordnung festgelegt, die nach

Genehmigung in den Nachrichten für Luftfahrer (NfL)3 veröffentlicht wird und für

alle Nutzer gleichermaßen gilt. Da die Fluggesellschaften auf die Nutzung der

I) Die Landeentgelte wurden früher nahezu einhellig Landegebühren genannt. Diese
Bezeichnung wird auch heute vielfach noch verwandt, vgl. GIESBERTS/GE!SLER, ZL W 1998,
S. 35ff.; CASPAR, ZLW 2001, S. 4ff.; Entgeltordnung fiir den Flughafen München, Ziff. 1.1,
NiL 290/02.

1 Luftverkehrszulassungsordnung, in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. März 1999
(BGBI. I 610), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 19. Juli 2002 (BGBI. I 2674,
2678).

J) Die Nachrichten fiir Luftfahrer enthalten die amtlichen Veröffentlichungen der Deutschen

Flugsicherung (DFS).



;:,11 '8:7

2

Infrastruktureinrichtung Flughafen zur Durchfiihrung ihres Flugbetriebs

angewiesen sind und sich regelmäßig für bestimmte Flughäfen keine realistische

Alternative bietet, befmden die Flughäfen sich in einer starken MarktsteIlung

gegenüber den Fluggesellschaften, wenngleich beide, Flughafen und

Fluggesellschaften, in einem engen Verhältnis verbunden und aufeinander

angewiesen sind.

Im monopolistischen Infrastrukturbereich, dort wo alleine der Flughafen die für

den Flugbetrieb erforderlichen Einrichtungen bereithält und bereithalten kann,

kann sich angesichts der mächtigen Position der Flughäfen gegenüber seinen

Nutzern die Frage stellen, ob die im Einzelfall an den Flughafen für die Benutzung

zu zahlenden Entgelte angemessen sind oder aber das Ergebnis einer Ausnutzung

der Marktmacht der Flughäfen. Da die Landeentgelte nicht zwischen Flughafen

und Fluggesellschaft ausgehandelt werden, sondern in der Entgeltordnung abstrakt

vom Flughafen festgelegt sind, liegt es nahe, dass es zu Differenzen über die Höhe

dieser Entgelte kommen kann und eine Fluggesellschaft die Entgelte als überhöht

ansieht. Handelt es sich um zivilrechtliche Entgelte, stellt sich sodann die Frage

ihrer zivilrechtlichen Wirksamkeit und damit im Streitfall die Frage nach den

Möglichkeiten und Grenzen einer zivilgerichtlichen Kontrolle.

Eine besondere und aktuelle Bedeutung dieser Frage ergibt sich aus der speziellen

! Situation der Flughafennutzung im sensibeln Bereich der Verkehrsinfrastruktur.
I Flughäfen nehmen als Verkehrs- und Versorgungsunternehmen im

! Infrastrukturbereich Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr. Daneben sind sie
)

allerdings auch als Wirtschaftsunternehmen mit zum Teil ganz erheblicher

Wirtschaftskraft von großer Bedeutung, die nicht mehr allein im Bereich der
i Infrastruktur liegt. Die Tätigkeiten haben sich deutlich ausgeweitet in

! unterschiedlichste Bereiche wie z.B. Handel und Gastronomie, Kongress- und
I
;.

: Tagungszentren am Flughafen und anderes mehr. Als juristische Personen des
f
: Privatrechts mit neuerdings teilweise auch privaten Anteilseignern bewegen die
i

i
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Flughäfen sich daher zunehmend im Spannungsverhältnis von Daseinsvorsorge

und Privatwirtschaft.

Die Landeentgelte der Verkehrsflughäfen waren bisher kaum Gegenstand der

wissenschaftlichen Diskussion und auch die Rechtsprechung über die Kontrolle

von Landeentgelten beschränkt sich auf wenige Urteile. Dies gibt Anlass, die

zivilgerichtliche Kontrolle und damit die zivilrechtliche Wirksamkeit dieser

wirtschaftlich äußerst bedeutsamen Entgelte einer näheren Untersuchung zu

unterziehen.

B. Gegenstand der Arbeit

Einleitend sollen die Landeentgelte als Gegenstand dieser Arbeit näher dargestellt

und von anderen Gebühren und Entgelten, die bei der Flughafennutzung ebenfalls

anfallen, abgegrenzt werden.

I. Entl!elte und Gebühren bei der Nutzunl! von Verkehrsflul!häfen

Für die Benutzung von Flughäfen haben die Luftverkehrsuntemehmen an den

Betreiber der Flughäfen ein bestimmtes Nutzungsentgelt zu zahlen, das sich aus

verschiedenen Entgelten für das Starten und Landen auf dem Flughafen, für das

Abstellen der Flugzeuge auf dem Flughafengelände sowie für die Nutzung der

Fluggasteinrichtungen zusammensetzt. Die Höhe dieser Entgelte richtet sich nach

der für jeden Flughafen veröffentlichten Entgeltordnung des Flughafens.

Von diesen genehmigungspflichtigen Landeentgelten für die Infrastruktur des
~

f Flughafens zu unterscheiden sind die Entgelte für Bodenabfertigungsdienste wie

etwa die Gepäckabfertigung, die Passagierabfertigung, die Fracht und

Postabfertigung, Reinigungsdienste, Betankung der Flugzeuge, Catering,


